
BestätigungsvermerkBestätigungsvermerk des 
 unabhängigen Abschlussprüfers
An die Aurubis AG, Hamburg

Vermerk über die Prüfung des Konzern- 
abschlusses und des zusammengefassten 
Lageberichts

PRÜFUNGSURTEILE
Wir haben den Konzernabschluss der Aurubis AG, Hamburg, und 
ihrer Tochtergesellschaften (der Konzern) – bestehend aus der 
 Konzernbilanz zum 30. September 2023, der KonzernGewinn 
und Verlustrechnung, der KonzernGesamtergebnisrechnung, der 
KonzernEigenkapitalveränderungsrechnung und der Konzern 
Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2022 bis 
zum 30. September 2023 sowie dem Konzernanhang, einschließlich 
einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmetho
den – geprüft. Darüber hinaus haben wir den mit dem Lagebericht 
des Mutterunternehmens zusammengefassten Konzernlagebericht 
der Aurubis AG, Hamburg, für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 
2022 bis zum 30. September 2023 geprüft. Die zusammengefasste 
Erklärung zur Unternehmensführung, auf die im Abschnitt „Rechtli
che Angaben“ des zusammengefassten Lageberichts Bezug genom
men wird, den zusammengefassten gesonderten nichtfinanziellen 
Bericht, auf den im Abschnitt „Gesonderter nichtfinanzieller Bericht“ 
des zusammengefassten Lageberichts Bezug genommen wird, die 
im Abschnitt „Nicht prüfungspflichtiger Teil des Lageberichts“ des 
zusammengefassten Lageberichts enthaltene Stellungnahme der 
gesetzlichen Vertreter zur Angemessenheit und Wirksamkeit des 
gesamten internen Kontrollsystems und des Risikomanagementsys
tems, den Abschnitt „Industrielle Führungsposition im Bereich 
Nachhaltigkeit ausbauen“ im zusammengefassten Lagebericht, die 
im Risikocluster „Energie und Klima“ des Risiko und Chancenbe
richts im zusammengefassten Lagebericht gemachten Angaben zur 
Einsparung und zum Ausstoß von CO2Emissionen sowie die ESG
Rating Ergebnisse, auf die im Abschnitt „Gesamtbewertung des 
Geschäftsjahres 2022/23 des AurubisKonzerns durch den Vorstand“ 
des zusammengefassten Lageberichts Bezug genommen wird, 
haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
nicht inhaltlich geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonne
nen Erkenntnisse

» entspricht der beigefügte Konzernabschluss in allen wesentlichen 
Belangen den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den 
ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden deutschen 
gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung dieser 
Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens und Finanzlage des Konzerns zum 30. Sep
tember 2023 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 
1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023 und

» vermittelt der beigefügte zusammengefasste Lagebericht insge
samt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns. In allen 
wesentlichen Belangen steht dieser zusammengefasste Lagebe
richt in Einklang mit dem Konzernabschluss, entspricht den deut
schen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risi
ken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungs
urteil zum zusammengefassten Lagebericht erstreckt sich nicht 
auf die Inhalte der oben genannten zusammen gefassten Erklä
rung zur Unternehmensführung sowie den zusammengefassten 
gesonderten nichtfinanziellen Bericht. Ebenso erstreckt sich 
unser Prüfungsurteil zum zusammen gefassten Lagebericht nicht 
auf die Stellungnahme der gesetzlichen Vertreter zur Angemes
senheit und Wirksamkeit des gesamten internen Kontrollsystems 
und des Risikomanagement systems, auf den Inhalt des 
Abschnitts „Industrielle Führungs position im Bereich Nachhaltig
keit ausbauen“ sowie auf die Angaben zur Einsparung und zum 
Ausstoß von CO2Emissionen und die ESGRating Ergebnisse.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu 
keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Konzern
abschlusses und des zusammengefassten Lageberichts geführt hat.
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GRUNDLAGE FÜR DIE PRÜFUNGSURTEILE
Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses und des zusam
mengefassten Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und 
der EUAbschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgenden 
„EUAPrVO“) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des 
zusammengefassten Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks 
weitergehend beschrieben. Wir sind von den Konzernunternehmen 
unabhängig in Übereinstimmung mit den europarechtlichen sowie 
den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschrif
ten und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Über
einstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus 
erklären wir gemäß Artikel 10 Abs. 2 Buchst. f) EUAPrVO, dass wir 
keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen nach Artikel 5 Abs. 1  
EUAPrVO erbracht haben. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss 
und zum zusammengefassten Lagebericht zu dienen.

BESONDERS WICHTIGE PRÜFUNGSSACHVERHALTE  
IN DER PRÜFUNG DES KONZERNABSCHLUSSES
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, 
die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten in 
unserer Prüfung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr vom 
1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023 waren. Diese Sachver
halte wurden im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Konzern
abschlusses als Ganzem und bei der Bildung unseres Prüfungsurteils 
hierzu berücksichtigt; wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu 
diesen Sachverhalten ab.

Nachfolgend stellen wir die aus unserer Sicht besonders wichtigen 
Prüfungssachverhalte dar:

1   Finanzinstrumente – Bilanzierung von Sicherungsgeschäften
2   Bereinigungen des EBT und des ROCE um Sondereinflüsse
3   Auswirkungen von kriminellen Handlungen auf den Konzern

abschluss und den zusammengefassten Lagebericht

Unsere Darstellung dieser besonders wichtigen Prüfungssach
verhalte haben wir wie folgt strukturiert:

a   Sachverhaltsbeschreibung (einschließlich Verweis auf zugehörige 
Angaben im Konzernabschluss und im zusammengefassten 
Lagebericht)

b  Prüferisches Vorgehen

1   FINANZINSTRUMENTE – BILANZIERUNG VON 
SICHERUNGSGESCHÄFTEN

 a   Die Gesellschaften des AurubisKonzerns schließen eine Viel
zahl unterschiedlicher derivativer Finanzinstrumente zur Absi
cherung gegen Währungs und Warenpreisrisiken aus dem 
gewöhnlichen Geschäftsbetrieb ab. Basis dafür ist die von den 
gesetzlichen Vertretern vorgegebene Sicherungspolitik, die in 
entsprechenden internen Richtlinien dokumentiert ist. Ziel des 
Einsatzes von derivativen Finanzinstrumenten ist es, in Bezug 
auf Ergebnis und Zahlungsmittelflüsse die Volatilitäten zu 
reduzieren, welche auf Veränderungen von Wechselkursen (im 
Wesentlichen bei Fremdwährungsverkäufen und einkäufen), 
und von Metallpreisen im Metalleinkauf und verkauf zurück
zuführen sind. 
Das Nominalvolumen der abgeschlossenen Derivate beläuft 
sich zum 30. September 2023 auf EUR 3,9 Mrd. Die beizulegen
den Zeitwerte der derivativen Finanzinstrumente werden mit 
Bewertungsmethoden unter Berücksichtigung der am Bewer
tungsstichtag vorliegenden Marktdaten (Marktwerte) ermit
telt. Die positiven Marktwerte der insgesamt zur Sicherung 
eingesetzten derivativen Finanzinstrumente betragen zum 
30. September 2023 netto EUR 73 Mio.; die negativen Markt
werte belaufen sich auf EUR 146 Mio. Soweit die im Aurubis
Konzern eingesetzten Finanzinstrumente wirksame Siche
rungsgeschäfte künftiger Zahlungsströme im Rahmen von 
Sicherungsbeziehungen nach den Vorschriften des IFRS 9 sind, 
werden Änderungen des beizulegenden Zeitwertes bis zur 
 Fälligkeit des gesicherten Zahlungsstroms (effektiver Teil) über 
die Dauer der Sicherungsbeziehung erfolgsneutral im Eigenka
pital erfasst. Zum Bilanzstichtag waren kumuliert EUR 3,9 Mio. 
als erfolgsneutrale Aufwendungen und Erträge vor Ertragsteu
ern erfasst. Aus unserer Sicht waren diese Sachverhalte auf
grund der hohen Komplexität und Anzahl der Geschäfte sowie 
der umfangreichen Anforderungen an Bilanzierung und 
Anhangangaben von besonderer Bedeutung für unsere 
 Prüfung. 
Die Angaben der Gesellschaft zur Bilanzierung von derivativen 
Finanzinstrumenten sind in Abschnitt „30. Finanzinstrumente“ 
des Konzernanhangs sowie im Risiko und Chancenbericht des 
zusammengefassten Lageberichts enthalten.
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 b   Im Rahmen unserer Prüfung haben wir mit Unterstützung 
unserer internen Spezialisten aus dem Bereich Financial Risk 
unter anderem die vertraglichen und finanztechnischen Grund
lagen gewürdigt und die Bilanzierung einschließlich der Eigen
kapital und Ergebniseffekte aus den diversen Sicherungs
geschäften nachvollzogen. Zusammen mit den Spezialisten 
haben wir das eingerichtete interne Kontrollsystem der Gesell
schaft im Bereich der derivativen Finanzinstrumente ein
schließlich der internen Überwachung der Einhaltung der 
Sicherungspolitik gewürdigt und die Kontrollen hinsichtlich 
Gestaltung, Implementierung und Wirksamkeit geprüft. Ferner 
haben wir bei der Prüfung der Bewertung der Finanzinstru
mente zum beizulegenden Zeitwert auch die Berechnungs
methoden auf Basis von Marktdaten für repräsentativ ausge
wählte Stichproben nachvollzogen. Zur Prüfung der Effektivität 
der Sicherungsbeziehung haben wir die angewendeten Metho
den analysiert und deren ordnungsmäßige systemseitige 
Implementierung nachvollzogen. Weiterhin haben wir uns zur 
Beurteilung der Vollständigkeit der erfassten Geschäfte und 
zur Prüfung der beizulegenden Zeitwerte der erfassten 
Geschäfte auf Bank und Brokerbestätigungen gestützt. Hin
sichtlich der erwarteten Zahlungsströme und der Effektivitäts
beurteilung von Sicherungsgeschäften haben wir im Wesentli
chen rückblickend die Sicherungsgrade der Vergangenheit 
beurteilt. Die Anhangangaben haben wir auf Vollständigkeit 
und Richtigkeit geprüft. 

2   BEREINIGUNGEN DES EBT UND DES ROCE UM 
SONDEREINFLÜSSE

 a   Für Steuerungs und Analysezwecke des AurubisKonzerns 
werden das operative EBT (Earnings before Taxes) und der 
 operative ROCE (Return on Capital Employed) herangezogen, 
die jeweils um besondere Effekte bereinigt werden. In der Seg
mentberichterstattung des Konzernabschlusses der Aurubis AG 
werden die Bereinigungen in der Spalte „Überleitung/Konsoli
dierung“ dargestellt. Dabei werden, sofern vorhanden, zunächst 
die Positionen des nicht fortgeführten Geschäfts eliminiert 
und anschließend folgende Bewertungseinflüsse herausgerech
net: Bewertungsergebnisse aus der Anwendung des IAS 2, 
Bewertung von Metallderivatgeschäften bezogen auf die 
Hauptmetallbestände, nichtzahlungswirksame Effekte aus 
Kaufpreisallokationen sowie nicht realisierte Bewertungs
effekte aus den Marktbewertungen von energiebezogenen 
Derivategeschäften. Im Konzernabschluss werden Bereinigun
gen des EBT in Höhe von EUR 19 Mio. aus den Bewertungs
effekten der Vorräte, EUR 3 Mio. aus Effekten im Anlage
vermögen und EUR 158 Mio. aus Metall und Energiederivaten 
dargestellt. Das operative EBT und der operative ROCE werden 
von den gesetzlichen Vertretern im Rahmen ihrer 

Kapitalmarktkommunikation als zentrale bedeutsamste finanzi
elle Leistungsindikatoren verwendet. Weiterhin werden diese 
beiden Kennzahlen als Grad der Zielerreichung für die jährliche 
Erfolgsvergütung der Mitarbeiter des AurubisKonzerns heran
gezogen. Da die Ermittlung der bedeutsamsten finanziellen 
Leistungsindikatoren auf Basis der internen Vorgaben des 
AurubisKonzerns vorgenommen werden und hierbei ein Risiko 
zur einseitigen Ausübung von Ermessensspielräumen durch die 
gesetzlichen Vertreter besteht, waren die Bereinigungen des 
operativen EBT und des operativen ROCE im Rahmen unserer 
Prüfung von besonderer Bedeutung. 
Die Angaben der Gesellschaft zur Herleitung und Darstellung 
finanzieller Messgrößen sind im Abschnitt „Wirtschaftliche 
 Entwicklung des AurubisKonzerns“ des zusammengefassten 
Lageberichts sowie in der Segmentberichterstattung im 
 Konzernanhang dargestellt.

 b   Zunächst haben wir die systematische und stetige Bereinigung 
der Kennzahlen untersucht. Wir haben unter anderem die 
Ermittlung des operativen EBT und des operativen ROCE nach
vollzogen und die von den gesetzlichen Vertretern identifizier
ten Bereinigungen auf Übereinstimmung mit den internen Vor
gaben gewürdigt. Damit einhergehend haben wir anhand der 
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse und der uns von 
Seiten der gesetzlichen Vertreter erteilten Auskünfte unter
sucht, ob die vorgenommenen Bereinigungen in Einklang mit 
den diesbezüglichen Angaben im zusammengefassten Lage
bericht, denen im Vergütungsbericht und den Erläuterungen in 
der Segmentberichterstattung stehen.

3   AUSWIRKUNGEN VON KRIMINELLEN HANDLUNGEN  
AUF DEN KONZERNABSCHLUSS

 a   Die Aurubis AG berichtet im zusammengefassten Lagebericht 
des Geschäftsjahres 2022/23, dass es zu verschiedenen krimi
nellen Handlungen gegen das Mutterunternehmen durch 
Betrugs und Diebstahlsfälle gekommen ist. Die bekannt gewor
denen Diebstahlsfälle betreffen sowohl vergangene, bereits 
durch die Staatsanwaltschaft ausermittelte Fälle, ohne Einfluss 
auf das Vermögen oder das Ergebnis der Aurubis AG bzw. des 
Konzerns im Geschäftsjahr 2022/23, als auch Fälle, die zu erheb
lichen Vermögensschädigungen im Geschäftsjahr 2022/23 
 führten und bei denen die externen und internen Ermittlungen 
noch nicht abgeschlossen sind. Neben angenommenen Dieb
stählen edelmetallhaltiger Zwischenerzeugnisse in einem niedri
gen dreistelligen Millionenbetrag wurden bei einer für das Werk 
Hamburg bezogenen Rohstoffgruppe Proben dahingehend 
manipuliert, dass Edelmetalle an Lieferanten bezahlt wurden, 
die nicht in den Rohstofflieferungen enthalten waren. Der Ver
mögensschaden aus der Probenmanipulation beläuft sich auf 
einen hohen zweistelligen Millionenbetrag.  
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Aus unserer Sicht waren die Auswirkungen der gegen das 
 Mutterunternehmen gerichteten kriminellen Handlungen von 
besonderer Bedeutung für unsere Prüfung, da sie in Zusammen
hang mit dolosen Handlungen von Mitarbeitern des Mutter
unternehmens bzw. des Konzerns stehen und ihr Einfluss auf 
das im Konzernabschluss bilanzierte Vorratsvermögen und die 
Ertragslage des Geschäftsjahres 2022/23 sowie die Bericht
erstattung im zusammengefassten Lagebericht wesentlich war.  
Wir verweisen auf die Darstellung der gesetzlichen Vertreter in 
den Abschnitten „Allgemeine Erläuterungen“ und „Erläuterun
gen zur Gewinn und Verlustrechnung“ im Konzernanhang und 
in dem Abschnitt „Wirtschaftliche Entwicklung des Aurubis
Konzerns“ im zusammengefassten Lagebericht.

 b   Gemeinsam mit Spezialisten aus dem Bereich Forensik haben 
wir die Risiken und Auswirkungen der verschiedenen kriminel
len Handlungen gegen das Mutterunternehmen auf den Kon
zernabschluss sowie die Abschlussprüfung und unsere Bericht
erstattung beurteilt. Dabei haben wir zunächst Risikofaktoren 
beurteilt und das entsprechende Risiko für den Konzernab
schluss und den zusammengefassten Lagebericht festgelegt. 
Weiterhin haben wir ein Verständnis für die durch eine von den 
gesetzlichen Vertretern initiierte Projektgruppe getroffenen 
Maßnahmen erlangt, die insbesondere das Risiko weiterer 
Betrugsfälle reduzieren sollen sowie der Sicherstellung einer 
fehlerfreien Bilanzierung zum Abschlussstichtag dienten. 
Anschließend haben wir eine Aufbauprüfung der identifizier
ten prüfungsrelevanten Kontrollen durchgeführt. Bei der im 
Zeitraum vom 26. September bis zum 1. Oktober 2023 durch
geführten, den Gesamtbestand umfassenden ausgeweiteten 
Stichtagsinventur sowie den den Gesamtbestand umfassenden 
Sonderinventuren zum 31. August und zum 30. November 
2023 waren wir insbesondere im Werk Hamburg anwesend 
und haben im Umfang ausgeweitete Einzelprüfungshandlun
gen durchgeführt. Für aufgrund manipulierter Proben risikobe
haftete Materialien, die als Rohstoffe zum 30. September 2023 
bilanziert waren, haben wir die erfassten Edelmetallgehalte mit 
den Laboranalysen externer Sachverständiger, die die Edelme
tallgehalte dieser Lieferungen eigens beprobt und analysiert 
haben, auf Übereinstimmung geprüft, nachdem wir zuvor 
den Prozess der Probennahme durch externe Sachverständige 
der gesetzlichen Vertreter an ausgewählten Tagen überwacht 
hatten. Darüber hinaus haben wir weitere Rohstoffe in Stich
proben anhand ihrer optischen Eigenschaften auf ihre Inhalts
stoffe hin untersucht. Die Angaben im Konzernanhang und im 
zusammengefassten Lagebericht im Zusammenhang mit den 
gegen Aurubis gerichteten kriminellen Handlungen haben wir 
auf Vollständigkeit und Vertretbarkeit im Hinblick auf die uns 
vorliegenden Erkenntnisse geprüft.

SONSTIGE INFORMATIONEN
Die gesetzlichen Vertreter bzw. der Aufsichtsrat sind für die sonsti
gen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen 
umfassen:

» den Bericht des Aufsichtsrats,
» die mit der Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f 

HGB zusammengefasste Konzernerklärung zur Unternehmens
führung nach § 315d HGB, auf die im Abschnitt „Rechtliche 
Angaben“ des zusammengefassten Lageberichts Bezug 
genommen wird,

» den mit dem gesonderten nichtfinanziellen Bericht nach §§ 289b 
Abs. 3 und 289c bis 289e HGB zusammengefassten gesonderten 
nichtfinanziellen Konzernbericht nach §§ 315b Abs. 3 und 
315c HGB, auf den im Abschnitt „Gesonderter nichtfinanzieller 
Bericht“ des zusammengefassten Lageberichts Bezug genommen 
wird,

» die im Abschnitt „Nicht prüfungspflichtiger Teil des Lageberichts“ 
des zusammengefassten Lageberichts enthaltene Stellungnahme 
der gesetzlichen Vertreter zur Angemessenheit und Wirksamkeit 
des gesamten internen Kontrollsystems und des Risiko
managementsystems

» den Abschnitt „Industrielle Führungsposition im Bereich 
Nachhaltigkeit ausbauen“ im zusammengefassten Lagebericht,

» die ESGRating Ergebnisse, auf die im Abschnitt „Gesamt be
wertung des Geschäftsjahres 2022/23 des AurubisKonzerns 
durch den Vorstand“ des zusammengefassten Lageberichts 
Bezug genommen wird,

» die im Risikocluster „Energie und Klima“ des Risiko und Chancen
berichts im zusammengefassten Lagebericht gemachten 
Angaben zur Einsparung und zum Ausstoß von CO2 Emissionen,

» den Vergütungsbericht nach § 162 Abs. 1 AktG,
» die Versicherung der gesetzlichen Vertreter nach § 297 Abs. 2 

Satz 4 HGB bzw. nach § 315 Abs. 1 Satz 5 HGB zum Konzern
abschluss und zum zusammengefassten Lagebericht und

» alle übrigen Teile des Geschäftsberichts,
» aber nicht den Konzernabschluss, nicht die inhaltlich geprüften 

Angaben im zusammengefassten Lagebericht und nicht unseren 
dazugehörigen Bestätigungsvermerk.

Der Aufsichtsrat ist für den Bericht des Aufsichtsrats verantwortlich. 
Für die Erklärung nach § 161 AktG zum Deutschen Corporate Gover
nance Kodex, die Bestandteil der mit der Erklärung zur Unterneh
mensführung zusammengefassten Konzernerklärung zur Unterneh
mensführung ist, sowie für den Vergütungsbericht nach § 162 AktG 
sind die gesetzlichen Vertreter und der Aufsichtsrat verantwortlich. 
Im Übrigen sind die gesetzlichen Vertreter für die sonstigen Informa
tionen verantwortlich.
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Unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum zusammen
gefassten Lagebericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen Infor
mationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungs
urteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung 
hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwor
tung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und 
dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

» wesentliche Unstimmigkeiten zum Konzernabschluss, zu den 
inhaltlich geprüften Angaben zum zusammengefassten 
Lagebericht oder zu unseren bei der Prüfung erlangten 
Kenntnissen aufweisen oder

» anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER  
UND DES AUFSICHTSRATS FÜR DEN KONZERNABSCHLUSS 
UND DEN ZUSAMMENGEFASSTEN LAGEBERICHT
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des 
Konzernabschlusses, der den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden 
sind, und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden 
deutschen gesetzlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen 
entspricht, und dafür, dass der Konzernabschluss unter Beachtung 
dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen
des Bild der Vermögens, Finanz und Ertragslage des Konzerns ver
mittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
internen Kontrollen, die sie als notwendig bestimmt haben, um die 
Aufstellung eines Konzernabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlun
gen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschä
digungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetzlichen 
Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Konzerns zur Fort
führung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 
haben sie die Verantwortung, Sachverhalte im Zusammenhang mit 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzu
geben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grund
lage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, es sei denn, es besteht die Absicht, 
den Konzern zu liquidieren, oder der Einstellung des Geschäftsbe
triebs, oder es besteht keine realistische Alternative dazu.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Aufstellung des zusammengefassten Lageberichts, der insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar
stellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines zusammengefassten Lage
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen 
gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende 
geeignete Nachweise für die Aussagen im zusammengefassten 
Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rech
nungslegungsprozesses des Konzerns zur Aufstellung des Konzern
abschlusses und des zusammengefassten Lageberichts.

VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR  
DIE PRÜFUNG DES KONZERNABSCHLUSSES UND DES 
ZUSAMMENGEFASSTEN LAGEBERICHTS
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, 
ob der Konzernabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen 
Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, 
und ob der zusammengefasste Lagebericht insgesamt ein zutreffen
des Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesent
lichen Belangen mit dem Konzernabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deut
schen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie 
einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile 
zum Konzernabschluss und zum zusammengefassten Lagebericht 
beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine 
Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und 
der EUAPrVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche 
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolo
sen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesent
lich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, 
dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Kon
zernabschlusses und zusammengefassten Lageberichts getroffenen 
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und 
bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

» identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher 
Darstellungen im Konzernabschluss und im zusammengefassten 
Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese 
Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei
chend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungs
urteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resul
tierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 
 werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende 
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da 
dolose Handlungen kollusives Zusammen wirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen 
bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten kön
nen. 

» gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Kon
zernabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für 
die Prüfung des zusammengefassten Lageberichts relevanten 
Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu pla
nen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, 
jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit 
dieser Systeme abzugeben.

» beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Ver
tretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die 
Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

» ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von 
den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungs
grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, 
auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine 
wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit 
des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwer
fen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentli
che Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungs
vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Konzernabschluss 
und im zusammengefassten Lagebericht aufmerksam zu machen 
oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges 
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolge
rungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestäti
gungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereig
nisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der 
Konzern seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen 
kann.

» beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Konzern
abschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der 
Konzernabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und 
Ereignisse so darstellt, dass der Konzernabschluss unter Beach
tung der IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und der ergän
zend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden deutschen gesetz
lichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre
chendes Bild der Vermögens, Finanz und Ertragslage des 
Konzerns vermittelt.

» holen wir ausreichende geeignete Prüfungsnachweise für die 
Rechnungslegungsinformationen der Unternehmen oder 
Geschäftstätigkeiten innerhalb des Konzerns ein, um Prüfungs
urteile zum Konzernabschluss und zum zusammen gefassten 
Lagebericht abzugeben. Wir sind verantwortlich für die Anlei
tung, Beaufsichtigung und Durchführung der Konzernabschluss
prüfung. Wir tragen die alleinige Verantwortung für unsere 
 Prüfungsurteile.

» beurteilen wir den Einklang des zusammengefassten Lage
berichts mit dem Konzernabschluss, seine Gesetzesentsprechung 
und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Konzerns.

» führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Ver
tretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im zusam
mengefassten Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeig
neter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertre
tern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beur
teilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Anga
ben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungs urteil zu 
den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegen
den Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches 
unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von 
den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter 
anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung 
sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prü
fung feststellen.

Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen 
eine Erklärung ab, dass wir die relevanten Unabhängigkeitsanforde
rungen eingehalten haben, und erörtern mit ihnen alle Beziehungen 
und sonstigen Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenom
men werden kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswir
ken, und, sofern einschlägig, die zur Beseitigung von 
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Unabhängigkeitsgefährdungen vorgenommenen Handlungen oder 
ergriffenen Schutzmaßnahmen.

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Über
wachung Verantwortlichen erörtert haben, diejenigen Sachverhalte, 
die in der Prüfung des Konzernabschlusses für den aktuellen 
Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und daher die beson
ders wichtigen Prüfungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese 
Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei denn, Gesetze oder 
andere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des 
Sachverhalts aus. 

Sonstige gesetzliche und andere  
rechtliche Anforderungen

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DER FÜR ZWECKE  
DER OFFENLEGUNG ERSTELLTEN ELEKTRONISCHEN 
 WIEDERGABEN DES KONZERNABSCHLUSSES UND  
DES ZUSAMMENGEFASSTEN LAGEBERICHTS NACH  
§ 317 ABS. 3A HGB
PRÜFUNGSURTEIL
Wir haben gemäß § 317 Abs. 3a HGB eine Prüfung mit hinreichender 
Sicherheit durchgeführt, ob die in der Datei, die den SHA256Wert: 
7d66e46d86f858c9e317e4b27ebb46b55a9f0dee62fe7e5c02558a4d 
288e3d1e aufweist, enthaltenen und für Zwecke der Offen legung 
erstellten Wiedergaben des Konzernabschlusses und des zusammen
gefassten Lageberichts (im Folgenden auch als „ESEFUnterlagen“ 
bezeichnet) den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektroni
sche Berichtsformat („ESEFFormat“) in allen wesentlichen Belangen 
entsprechen. In Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschrif
ten erstreckt sich diese Prüfung nur auf die Überführung der Infor
mationen des Konzernabschlusses und des zusammen gefassten 
Lageberichts in das ESEFFormat und daher weder auf die in diesen 
Wiedergaben enthaltenen noch auf andere in der oben genannten 
Datei enthaltene Informationen.

Nach unserer Beurteilung entsprechen die in der oben genannten 
Datei enthaltenen und für Zwecke der Offenlegung erstellten Wie
dergaben des Konzernabschlusses und des zusammengefassten 
Lageberichts in allen wesentlichen Belangen den Vorgaben des 
§ 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat. Über dieses 
Prüfungsurteil sowie unsere im voranstehenden „Vermerk über die 
Prüfung des Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lage
berichts“ enthaltenen Prüfungsurteile zum beigefügten Konzernab
schluss und zum beigefügten zusammengefassten Lagebericht für 
das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023 
hinaus geben wir keinerlei Prüfungsurteil zu den in diesen Wiederga
ben enthaltenen Informationen sowie zu den anderen in der oben 
genannten Datei enthaltenen Informationen ab.

GRUNDLAGE FÜR DAS PRÜFUNGSURTEIL
Wir haben unsere Prüfung der in der oben genannten Datei enthal
tenen Wiedergaben des Konzernabschlusses und des zusammen
gefassten Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 Abs. 3a HGB 
unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Prüfung der für 
 Zwecke der Offenlegung erstellten elektronischen Wiedergaben 
von Abschlüssen und Lageberichten nach § 317 Abs. 3a HGB 
(IDW PS 410 (06.2022)) durchgeführt. Unsere Verantwortung 
danach ist im Abschnitt „Verantwortung des Konzernabschlussprü
fers für die Prüfung der ESEFUnterlagen“ weitergehend beschrie
ben. Unsere Wirtschaftsprüferpraxis hat die Anforderungen der 
IDW Qualitätsmanagementstandards angewendet.

VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER UND  
DES AUFSICHTSRATS FÜR DIE ESEF-UNTERLAGEN
Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für 
die Erstellung der ESEFUnterlagen mit den elektronischen Wieder
gaben des Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lage
berichts nach Maßgabe des § 328 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 HGB und für die 
Auszeichnung des Konzernabschlusses nach Maßgabe des § 328 
Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 HGB.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft verantwort
lich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um 
die Erstellung der ESEFUnterlagen zu ermöglichen, die frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – Verstößen 
gegen die Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische 
Berichtsformat sind.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des 
 Prozesses der Erstellung der ESEFUnterlagen als Teil des 
Rechnungslegungsprozesses.
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VERANTWORTUNG DES KONZERNABSCHLUSSPRÜFERS  
FÜR DIE PRÜFUNG DER ESEF-UNTERLAGEN
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, 
ob die ESEFUnterlagen frei von wesentlichen – beabsichtigten oder 
unbeabsichtigten – Verstößen gegen die Anforderungen des § 328 
Abs. 1 HGB sind. Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes 
Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 

Darüber hinaus

» identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – 
beabsichtigter oder unbeabsichtigter – Verstöße gegen die 
Anforderungen des § 328 Abs. 1 HGB, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie 
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

» gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung der ESEF
Unterlagen relevanten internen Kontrollen, um Prüfungs
handlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 
zur Wirksamkeit dieser Kontrollen abzugeben.

» beurteilen wir die technische Gültigkeit der ESEFUnterlagen, 
d. h. ob die die ESEFUnterlagen enthaltende Datei die Vorgaben 
der Delegierten Verordnung (EU) 2019/815 in der zum 
Abschlussstichtag geltenden Fassung an die technische 
Spezifikation für diese Datei erfüllt.

» beurteilen wir, ob die ESEFUnterlagen eine inhaltsgleiche 
XHTMLWiedergabe des geprüften Konzernabschlusses und des 
geprüften zusammengefassten Lageberichts ermöglichen.

» beurteilen wir, ob die Auszeichnung der ESEFUnterlagen mit 
Inline XBRLTechnologie (iXBRL) nach Maßgabe der Artikel 4  
und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/815 in der zum 
Abschlussstichtag geltenden Fassung eine angemessene und 
vollständige maschinenlesbare XBRLKopie der XHTML
Wiedergabe ermöglicht.

ÜBRIGE ANGABEN GEMÄSS ARTIKEL 10 EU-APRVO
Wir wurden von der Hauptversammlung am 16. Februar 2023 als 
Konzernabschlussprüfer gewählt. Wir wurden am 16. Februar 2023 
vom Aufsichtsrat beauftragt. Wir sind ununterbrochen seit dem 
Geschäftsjahr 2018/19 als Konzernabschlussprüfer der Aurubis AG, 
Hamburg, tätig.

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen 
Prüfungsurteile mit dem zusätzlichen Bericht an den Prüfungsaus
schuss nach Artikel 11 EUAprVO (Prüfungsbericht) in Einklang 
stehen.

Wir haben folgende Leistungen, die nicht im Konzernabschluss oder 
im zusammengefassten Lagebericht angegeben wurden, zusätzlich 
zur Abschlussprüfung für die Konzernunternehmen erbracht:

» Prüfung nach ISAE 3000 (Revised) zur Erlangung begrenzter 
Sicherheit des zusammengefassten nichtfinanziellen 
Konzernberichts

» EMIR Prüfung Aurubis Olen/Belgien und Aurubis Beerse/Belgien
» Prüferische Begleitung des Projekts zur Umstellung auf  

SAP S4/HANA
» Fortführung der Prüfung von ausgewählten Konten der 

sogenannten Closing Accounts der vier im Vorjahr abgegangenen 
Gesellschaften der ehemaligen Flachwalzsparte
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Sonstiger Sachverhalt – Verwendung  
des Bestätigungsvermerks

Unser Bestätigungsvermerk ist stets im Zusammenhang mit dem 
geprüften Konzernabschluss und dem geprüften zusammengefass
ten Lagebericht sowie den geprüften ESEFUnterlagen zu lesen. Der 
in das ESEFFormat überführte Konzernabschluss und zusammen
gefasste Lagebericht – auch die in das Unternehmensregister einzu
stellenden Fassungen – sind lediglich elektronische Wiedergaben 
des geprüften Konzernabschlusses und des geprüften zusammenge
fassten Lageberichts und treten nicht an deren Stelle. Insbesondere 
ist der ESEFVermerk und unser darin enthaltenes Prüfungsurteil nur 
in Verbindung mit den in elektronischer Form bereitgestellten 
geprüften ESEFUnterlagen verwendbar.

Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer

Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist  
Christian Dinter.

Hamburg, den 19. Dezember 2023

Deloitte GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Christian Dinter Maximilian Freiherr v. Perger 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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